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Wie sieht das eigentlich in den Schulferien aus?

Meine Kollegen argumentieren, dass wir mal die Klappe halten sollten von wegen: Wir haben
eigentlich nur 30 Tage Urlaub und müssen uns die übrige Zeit rausarbeiten, also mindestens 52
Stunden/Woche.

Ich frage mich aber, ob wir einfach von uns aus das so verrechnen müssen, oder ob es nicht
viel mehr so ist, dass unser Arbeitgeber dann unsere Arbeitsleistung auch in den Ferien auch
ganz konkret einfordern müsste?

Arbeitsrechtlich sehe ich unsere Situation in den Schulfreien eher so, wie hier beschrieben:

„Gibt es aus betrieblichen Gründen gerade nicht genügend Arbeit, so trägt
allein der Arbeitgeber das wirtschaftliche Risiko. Schickt er seine
Mitarbeiter aufgrund eines Leerlaufs nach Hause, darf er von ihnen nicht
verlangen, die Stunden später nachzuarbeiten oder gar das Gehalt kürzen.
Aus Sicht des Arbeitsrechts befindet sich der Arbeitgeber im sogenannten
Annahmeverzug.“
Quelle: https://www.mws-arbeitsrecht.de/minusstunden/#…t%20k%C3%BCrzen.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/68137-arbeitszeiterfassung-f%C3%BCr-lehrkr%C3%A4fte-erfahrungen-und-
rechtliche-schritte/?postID=893396#post893396

https://www.mws-arbeitsrecht.de/minusstunden/#:~:text=Gibt%20es%20aus%20betrieblichen%20Gr%C3%BCnden,oder%20gar%20das%20Gehalt%20k%C3%BCrzen
https://www.lehrerforen.de/thread/68137-arbeitszeiterfassung-f%C3%BCr-lehrkr%C3%A4fte-erfahrungen-und-rechtliche-schritte/?postID=893396#post893396
https://www.lehrerforen.de/thread/68137-arbeitszeiterfassung-f%C3%BCr-lehrkr%C3%A4fte-erfahrungen-und-rechtliche-schritte/?postID=893396#post893396

